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GG Art. 103 Abs. 1; PartGG § 10
Auseinandersetzung einer Partnerschaftsgesellschaft durch Naturalteilung statt Liquidation

BGH, Beschl. v. 11.05.2009 – II ZR 210/08 (KG Berlin), ZIP 2009, 1376 = DB 2009, 1396

Leitsätze:

1. Auch bei einer Partnerschaftsgesellschaft können die Partner durch einstimmigen Beschluss anstelle der
Liquidation nach §§ 145 ff. HGB eine andere Art der Auseinandersetzung wählen. Diese kann in einer
Naturalteilung bestehen.
2. Nach Beendigung der Liquidation findet der interne Ausgleich der Partner/Gesellschafter zwischen diesen
statt. Zur Geltendmachung eines Ausgleichsanspruchs genügt eine sog. einfache
Auseinandersetzungsrechnung.
3. Geht eine BGB-Gesellschaft mit Eintritt eines neuen Gesellschafters, der ab Eintritt prozentual am
Gesellschaftsvermögen beteiligt ist, von der bilanziellen Gewinnermittlung zur Gewinnermittlung in Form der
Einnahme-/Überschussrechnung über, können die bilanziellen Kapitalkonten der Altgesellschafter nicht
fortgeschrieben und als Anfangsbestand ihrer Kapitalkonten einer Auseinandersetzungsrechnung mit dem Ziel
des Ausgleichs von positiven und negativen Kapitalkonten zugrunde gelegt werden.
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